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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Ein in Erfüllung eines Postulats der KVF-NR erstellter und im Januar 2010 erschienener
Bericht prüfte Alternativen zur Erhebung und zum Inkasso der Radio- und
Fernsehgebühren. Geprüft wurden dabei vier Varianten, die sich in Bezug auf die Art
der Finanzierung – neben der bestehenden separaten Abgabe wurde die Finanzierung
über die direkte Bundessteuer geprüft –, den Adressatenkreis (nur natürliche oder auch
juristische Personen; nur steuerpflichtige Haushalte/Betriebe), die Fragen der
Geräteunabhängigkeit sowie des Vorhandenseins einer Abmelde-Möglichkeit («Opting
out») unterschieden. Bewertet wurden die Varianten anhand von Kriterien der
Praktikabilität sowie des bei der Erhebung und dem Inkasso anfallenden Aufwands. Der
Bericht kam zum Schluss, dass die mit der direkten Bundessteuer verbundenen Modelle
erheblich teurer zu stehen kämen, da die Kantone, die mit der Erhebung und dem
Inkasso betraut wären, aufgrund von Verfassungsbestimmungen mit 17 Prozent des
Ertrags für ihren Aufwand abgegolten werden müssten. Darüber hinaus würden
durchschnittliche Haushalte stärker belastet, da einkommensschwache Personen keine
direkten Bundessteuern entrichten müssen und somit von der Abgabe befreit wären.
Ebenfalls kritisch betrachtet wurde die Möglichkeit eines Opting outs, beispielsweise im
Falle eines fehlenden Fernsehgeräts, da damit die Fragen zur Nutzung anderer
bestehender, multifunktionaler Geräte  – z.B. das Streamen von SRF-Beiträgen via
Internet  – nicht gelöst würden. Im Hinblick auf die finanziellen Folgen und um durch
den technologischen Fortschritt bedingte Abgrenzungsprobleme zu umgehen, empfahl
der Bundesrat in seinem Bericht eine geräteunabhängige, allgemeine Abgabe für
Haushalte und Unternehmen. 1

BERICHT
DATUM: 31.01.2010
MARLÈNE GERBER

Ein im Frühjahr 2015 und somit mitten im Abstimmungskampf zur RTVG-Vorlage
gefälltes Bundesgerichtsurteil legte fest, dass die Empfangsgebühren nicht der
Mehrwertsteuer unterstellt werden dürfen. Das Bundesgericht gab damit einem
Einzelkläger recht. Dieser hatte argumentiert, die Erhebung der Gebühr sei keine
Gegenleistung für eine vom Bund erbrachte Dienstleistung, sondern aufgrund deren
Zwangscharakter eine hoheitliche Tätigkeit, und eine solche unterstehe nicht der
Mehrwertsteuer. Per Mai 2015 senkte die Billag die Radio- und Fernsehgebühren der
Privathaushalte von CHF 462.40 aufgrund Wegfallen des Mehrwertsteuersatzes von
2.5% auf CHF 451.10. Sogleich nach Bekanntmachung des Urteil forderten verschiedene
Akteure, darunter der Schweizerische Gewerbeverband (SGV), die Rückerstattung der
seit Einreichung der Klage (2011) zu viel entrichteten Gebühren, deren Summe sich auf
jährlich ca. CH 30 Mio. beläuft. Eine solche wäre jedoch eine "riesige Bürokratieübung",
da die Erträge aus der Mehrwertsteuer direkt in die Bundeskasse flossen, gab etwa
Nationalrat Candinas (cvp, GR) gegenüber den Medien zu bedenken, reichte aber
sogleich eine breit abgestützte parlamentarische Initiative (15.432) ein, welche auch die
im revidierten RTVG verankerte Abgabe von der Mehrwertsteuer zu befreien gedachte.
Im August gab der Bundesrat bekannt, dass das Urteil des Bundesgerichts für die
Allgemeinheit nicht rückwirkend gelte, sondern lediglich für die vor Gericht
aufgetretenen Kläger. 2

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.04.2015
MARLÈNE GERBER

Nachdem das Bakom im August 2015 das Bundesgerichtsurteil so ausgelegt hatte, dass
lediglich die vor Gericht aufgetretenen Kläger Anspruch auf Rückerstattung der
Mehrwertsteuer haben, reichten zahlreiche Personen eine Klage beim
Bundesverwaltungsgericht (BVger) gegen die Billag und das Bakom ein. Im März 2016
beschloss das Bundesverwaltungsgericht in einem ersten Zwischenentscheid, dass die
SRG nicht als Partei im Verfahren zugelassen werde. Diese hatte argumentiert, dass sie
eine besonders nahe Beziehung zur Streitsache habe, da die Möglichkeit bestehe, dass
das Bakom eine Rückerstattung eines Teils der an die SRG bezahlten Gelder fordere. So
habe das Bakom aufgrund eines Vorsteuerüberschusses keine Mehrwertsteuerbeträge
an die ESTV entrichten, sondern umgekehrt die ESTV dem Bakom Geld zurückbezahlen
müssen. Dieses Geld sei in den Gebührentopf der SRG geflossen. Wenn das Bakom nun
der ESTV Geld zurückbezahlen müsste, sei damit zu rechnen, dass es diese Beträge
seinerseits bei den neu anfallenden Empfangsgebühren verrechne. Diese

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 20.08.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Argumentation liess das Bundesverwaltungsgericht nicht gelten: Die SRG habe nie
Anrecht gehabt auf die von den Konsumenten bezahlten Mehrwertsteuerbeträge. Wenn
sie diese dennoch unrechtmässig erhalten hätte, seien die Beträge sowieso
rückerstattungspflichtig. Zudem würde der Gebührenanteil der SRG durch eine
Verrechnung der Rückerstattungsforderungen mit den künftigen Gebühren nicht
geschmälert, da der Fiskus für die Mindereinnahmen aufkommen müsse. Die SRG zog
diesen Entscheid weiter ans Bundesgericht (BGer), das im August 2016 verfügte, dass
das Bundesverwaltungsgericht das Hauptverfahren sistieren müsse, bis das
Bundesgericht in dieser Sache entschieden habe. Im November 2016 stützte das
Bundesgericht diesen Zwischenentscheid des Bundesverwaltungsgerichts. 

Im Januar und März 2017 folgten die inhaltlichen Entscheide des BVGer, wonach den
Beschwerdeführenden – einer Privatperson und 4800 von den
Konsumentenorganisationen SKS, FRC und ACSI vertretenen Haushalten – die
Mehrwertsteuerbeträge seit 2007 respektive 2005 zurückbezahlt werden müssen. In
einem öffentlichen Aufruf forderte die SKS, dass das Bakom das Urteil akzeptiere, auf
einen Weiterzug ans Bundesgericht verzichte und die zu viel bezahlten
Mehrwertsteuern allen Gebührenpflichtigen zurückerstatte. Letzteres strebte auch die
KVF-NR durch eine Kommissionsmotion an. Dieser Forderung kam das Bakom jedoch
nicht nach und zog das Urteil „wegen offener grundsätzlicher Fragen“ ans
Bundesgericht weiter. 3

Da das Bundesgericht im Frühjahr 2015 entschieden hatte, dass die Empfangsgebühren
nicht mehr der Mehrwertsteuer unterstellt werden dürfen, und das
Bundesverwaltungsgericht rund zwei Jahre später die Rückzahlung der zu viel bezahlten
Mehrwertsteuerbeträge angeordnet hatte, reichte die KVF-NR im Sommer 2017 eine
Motion ein, welche ebendiese Rückerstattung der Billag-Mehrwertsteuern
rückwirkend auf fünf Jahre forderte. In der nationalrätlichen Debatte erklärte Edith
Graf-Litscher (sp, TG) im Namen der KVF-NR, dass man diese Motion eingereicht habe,
damit die Gebührenzahlenden nicht einzeln die zuviel bezahlten Beträge einklagen
müssten. Da jedoch noch eine Beschwerde des UVEK gegen das Urteil des
Bundesgerichts hängig sei und die Motion Flückiger, welche eine Rückerstattung
rückwirkend auf zehn Jahre forderte, im Erstrat angenommen worden sei, beantragte
der Bundesrat die Ablehnung der Motion. Medienministerin Leuthard bat den
Nationalrat darum, zuerst das Urteil des Bundesgerichts abzuwarten. Dieser Bitte
folgten jedoch nur 32 Nationalrätinnen und Nationalräte vor allem aus der CVP- und
FDP-Fraktion, der Grossteil des Nationalrats entschied sich jedoch mit 126 Stimmen
(bei 7 Enthaltungen) für die Annahme der Motion. 4

MOTION
DATUM: 13.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

In der Herbstsession 2018 diskutierte der Ständerat über drei Vorstösse, die im
Nachgang des Bundesgerichtsentscheids, der die Unterstellung der Radio- und
Fernsehgebühren unter die Mehrwertsteuer als unzulässig eingestuft hatte, eingereicht
worden waren und die allesamt die Rückerstattung der unrechtmässig erhobenen
Mehrwertsteuer forderten. Dabei lagen dem Rat die jeweils einstimmig gefällten
Anträge der KVF-SR vor, gemäss welchen die Motion Flückiger-Bäni (svp, AG)
anzunehmen sowie die Motion der KVF-NR abzulehnen und der bis anhin noch nicht
behandelten Standesinitiative des Kantons Genf keine Folge zu geben sei. Im Plenum
begründete Kommissionssprecher Janiak (sp, BL) diesen Entschluss damit, dass einzig
die offen formulierte Motion Flückiger-Bäni es erlaube, das – zum Zeitpunkt der
parlamentarischen Beratung noch ausstehende – Urteil des Bundesgerichts
umzusetzen. Ein 2017 gefällter Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts, der
Einzelklägern Recht gegeben und die Billag zur Rückerstattung aufgefordert hatte, war
vom UVEK weitergezogen worden, worauf sich das Bundesgericht erneut mit der Sache
zu befassen und über die konkrete Verjährung des Rückerstattungsanspruches zu
entscheiden hatte. Mit einer Gegenstimme folgte die Kantonskammer dem Antrag ihrer
Kommission und nahm das Anliegen Flückiger-Bäni als Zweitrat an. 5

MOTION
DATUM: 12.09.2018
MARLÈNE GERBER

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Neben einer Motion Flückiger-Bäni und einer Motion der KVF-NR forderte auch der
Kanton Genf in einer Standesinitiative die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen
Mehrwertsteuer auf die Empfangsgebühren, und dies unaufgefordert an alle
Mehrwertsteuerpflichtigen. In der Herbstsession 2018 hatte sich der Ständerat mit dem
Anliegen zu befassen. Ebenso wie beim Kommissionsanliegen, das die Rückerstattung
der Mehrwertsteuer auf fünf Jahre beschränken wollte, war die vorberatende
Kommission einhellig zur Ansicht gelangt, dass auch die Standesinitiative den
gesetzgeberischen Spielraum zu stark einschränke. Man wolle zuerst die fünf hängigen
Entscheide des Bundesgerichts abwarten, um sich daran zu orientieren, und empfehle
dem Rat deswegen, der Initiative keine Folge zu geben. Im Ständerat zeigte sich
Bundesrätin Leuthard mit der KVF-SR einig und erklärte sich bereit, dass der Bund bei
entsprechendem Urteil des Bundesgerichts eine gesetzliche Grundlage ausarbeiten
werde, worin er eine «möglichst pauschale Rückerstattung» vorschlagen und damit den
administrativen Aufwand in Grenzen halten wolle. Stillschweigend folgte der Ständerat
seiner Kommission und gab der Standesinitiative keine Folge. 6

STANDESINITIATIVE
DATUM: 12.09.2018
MARLÈNE GERBER

Neben der Motion Flückiger Bäni und der Standesinitiative des Kantons Genf beriet der
Ständerat in der Herbstsession 2018 mit der Motion der KVF-NR ein weiteres Anliegen,
das die Rückerstattung der unrechtmässig erhobenen Billag-Mehrwertsteuern
forderte. Im Unterschied zur Motion der Aargauer SVP-Nationalrätin enthielt der
Kommissionsvorstoss konkrete Forderungen zur Ausgestaltung der Rückerstattung: Die
unrechtmässig bezahlte Mehrwertsteuer solle allen Konsumentinnen und Konsumenten
für die letzten fünf Jahre zurückerstattet werden. Die vorberatende KVF-SR vertrat
einstimmig die Meinung, dass die Gesetzgebung an das – zu gegebener Zeit noch
hängige – Urteil des Bundesgerichts angepasst werden solle und die
Kommissionsmotion hierfür nicht ausreichend Spielraum lasse. Der Ständerat folgte
dieser Empfehlung stillschweigend und lehnte die Motion ab. 7

MOTION
DATUM: 12.09.2018
MARLÈNE GERBER

Das Bundesgericht kam in seinem Urteil vom September 2018 zum Schluss, dass das
Begehren eines Betroffenen um Rückerstattung der unrechtmässig bezahlten
Mehrwertsteuer auf die Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen an sich
gutzuheissen sei (2C_240/2017), womit es den Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts diesbezüglich stützte. Es wies jedoch darauf hin, dass der
Anspruch auf Rückerstattung teilweise verjährt sei. Das Bundesgericht ging davon aus,
dass das Bakom spätestens bei Gesuchseinreichung des Betroffenen im Jahr 2015 hätte
erkennen können, dass die Besteuerung der Empfangsgebühr bundesrechtswidrig sei,
und daraufhin die ESTV um Rückerstattung hätte ersuchen müssen. Der
Rückerstattungsanspruch verjähre jedoch nach fünf Jahren, weswegen das Bakom nur
noch die Rückerstattung der Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2015 hätte
verlangen können. Die Beschwerde des UVEK zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
sei für die Jahre 2010 bis 2015 abzuweisen. 
Im November desselben Jahres urteilte das Bundesgericht auch basierend auf vier
Musterklagen der von Konsumentenschutzorganisationen vertretenen Haushalte, dass
eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer auf den Radio- und
Fernsehempfangsgebühren von 2010 bis 2015 zu erfolgen habe (2C_355/2017). Als
Folge dieses Urteils und in Übereinstimmung mit einer überwiesenen Motion Flückiger-
Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416) beschloss das UVEK, dass die Mehrwertsteuer nicht nur an
die klagenden, sondern an alle Haushalte zurückzuerstatten sei, und begann mit der
Erarbeitung einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage. Das Bakom ging in seiner
Medienmitteilung von einem Rückzahlungsbetrag in der ungefähren Höhe von CHF 50
pro Haushalt aus. Die Rückerstattung soll via Gutschrift auf der Rechnung zur Radio-
und Fernsehabgabe erfolgen; belastet würde aber die Bundeskasse. Insgesamt würden
gemäss Schätzungen des Bakom so rund CHF 170 Mio. rückerstattet. Obwohl die
Rückerstattung nicht wie ursprünglich verlangt bis zurück ins Jahr 2005 erfolgt, zeigten
sich die Konsumentenschutzorganisationen mit dem Urteil zufrieden. 8

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.09.2018
MARLÈNE GERBER

Die KVF-NR stützte im Januar 2019 den im Jahr zuvor vom Ständerat gefällten Entscheid
und gab einer Standesinitiative des Kantons Genf mit der Forderung nach
unaufgeforderter Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf die
Empfangsgebühren an alle Mehrwertsteuerpflichtigen einstimmig keine Folge. Das
UVEK habe das Vorhaben zur Erarbeitung einer gesetzlichen Grundlage für eine
pauschale Rückvergütung unterdessen bereits in Angriff genommen, weswegen kein
zusätzlicher Handlungsbedarf mehr bestehe. 9

STANDESINITIATIVE
DATUM: 15.01.2019
MARLÈNE GERBER
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Im April 2019 schickte das UVEK eine Vorlage in die Vernehmlassung, welche die
Rückerstattung der zu unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf den Radio- und
Fernsehempfangsgebühren für die Jahre 2010 bis 2015 an alle Gebührenzahlenden
regeln soll. Mit dieser Aktion entsprach das Departement einem im November des
Vorjahres gefällten Bundesgerichtsentscheid, der die Rückerstattung der
Mehrwertsteuer für die erwähnten Jahre als angezeigt erachtete, sowie einer ebenfalls
im Vorjahr überwiesenen Motion Flückiger-Bäni (svp, AG; Mo. 15.3416), die eine
generelle Rückerstattung forderte. Zuvor war im Raum gestanden, die Mehrwertsteuer
nur an die gesuchstellenden Personen zurückzuerstatten – eine Unsicherheit, die zu
knapp 30'000 eingereichten Rückerstattungsgesuchen geführt hatte. Im Vorentwurf
wird vorgeschlagen, dass jeder Haushalt eine Rückerstattung von CHF 50 erhält, die
mittels einmaliger Gutschrift auf einer Rechnung der Erhebungsstelle (Serafe) erfolgt.
Die Mindereinnahmen, die sich dadurch auf CHF 165 Mio. belaufen würden, hätte der
Bund zu tragen, da die Mehrwertsteuer mit der ESTV abgerechnet werde und in die
Bundeskasse fliesse, so die Ausführungen des Bundesrats. 
Das Gros der Vernehmlassungsteilnehmenden erachtete die vorgeschlagene Lösung als
unbürokratisch und effizient. Von den 43 eingereichten Stellungnahmen unterstützten
39 die Vorlage, 32 davon ohne Änderungsvorschläge. Unter Letzteren befanden sich alle
24 stellungnehmenden Kantone sowie die SP und die FDP. Ablehnung erfuhr die Vorlage
durch die Aktion Medienfreiheit, den Schweizerischen Gewerbeverband (SGV), die SVP
und einen privaten Vernehmlassungsteilnehmer. Während ein paar Stellungnehmende
ebenfalls eine pauschale Rückerstattung für die abgabepflichtigen Unternehmen
verlangten, wollten andere mittels Anpassung sicherstellen, dass Gebührenzahlende,
die zum Zeitpunkt der Gutschrift keinen Haushalt mehr bilden (z.B. wegen Wegzugs ins
Ausland), auf Gesuch hin ebenfalls eine Rückerstattung erhalten. Die
Konsumentenschutzorganisationen SKS, acsi und FRC ihrerseits erachteten die
vorgeschlagene Höhe der Rückerstattung als das Minimum und forderten darüber
hinaus eine Verzinsung. Die SVP wiederum forderte aufgrund der starken Zuwanderung
die Ausnahme von Haushalten, die erst nach 2015 gegründet wurden, was gemäss der
Volkspartei ebenfalls eine Erhöhung der Rückzahlung für die restlichen Haushalte
erlauben würde. Entgegen der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmenden lehnte der
Gewerbeverband einen Ausgleich mit Bundesmitteln prinzipiell ab und schlug im
Gegenzug eine Senkung der Abgabe für Radio und Fernsehen für einen beschränkten
Zeitraum vor, womit die SRG die Kosten zu tragen hätte. Sukkurs erhielt der SGV von der
«Weltwoche», die in einem Artikel die SRG als «eigentliche Profiteurin» darstellte und
die Frage aufwarf, ob die unrechtmässig erhobene Mehrwertsteuer tatsächlich richtig
abgerechnet worden sei. In seiner Botschaft äusserte sich der Bundesrat klar zu diesem
Punkt. So führte er etwa aus, dass «der Nettoertrag aus allen Mehrwertsteuer-
Abrechnungen im Endeffekt immer an den Bund [geht]».
Aufgrund der überwiegend positiven Stellungnahmen verabschiedete der Bundesrat
seine Botschaft zum Entwurf Ende November 2019 ohne Änderung zum Vorentwurf: In
den Erläuterungen zum Entwurf berücksichtigte er zwar neu einen Verzugszins von 5
Prozent für 2 Jahre, da sich jedoch die Anzahl Haushalte zum Zeitpunkt der Auszahlung
voraussichtlich auf 3.6 Mio. statt der ursprünglich prognostizierten 3.4 Mio. belaufen
wird, blieb der Rückzahlungsbetrag von CHF 50 unverändert. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.04.2019
MARLÈNE GERBER

Nach dem Ständerat lehnte auch der Nationalrat in der Sommersession 2019 auf
Anraten seiner KVF-NR eine Standesinitiative des Kantons Genf mit der Forderung nach
Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf die
Empfangsgebühren an alle Mehrwertsteuerpflichtigen ab, da sich eine gesetzliche
Grundlage zur Erfüllung dieser Forderung bereits in Ausarbeitung befand: Nach einem
entsprechenden Bundesgerichtsentscheid im Vorjahr hatte sich das UVEK daran
gemacht, eine Vorlage für eine pauschale Rückerstattung zu erarbeiten. Diese befand
sich zum Zeitpunkt der nationalrätlichen Beratung in der Vernehmlassung. 11

STANDESINITIATIVE
DATUM: 11.06.2019
MARLÈNE GERBER
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Presse

In einem „Medienpolitischen Manifest“ forderte der Verband Schweizer Presse mehr
staatliche Unterstützung für die Printmedien. Er begründete dies mit dem Ziel, auch
zukünftig qualitativ hochstehende und vielfältige Medienprodukte anbieten zu können.
Der Verlegerverband setzt sich für eine indirekte Medienförderung ein, um die
Unabhängigkeit der Presse zu wahren. Die Presse solle von der Mehrwertsteuer ganz
befreit werden, Abonnemente sollen von den Steuern abgezogen werden können und
die Vertriebsförderung ausgebaut werden. 12

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 17.06.2009
SABINE HOHL
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